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RECHTLOS IN DEN SO-ER JAHREN

--

förderte Heimplätze
allgemeine Richtlinien über
die Ausstattung der Heime
Katalog von Benutzungsrech
ten der Bewohner
öffentliche Ausschreibung
freier Heimplätze
objektive Kriterien für der
Heimplatzvergabe
Kündigungsschutz
Regelung des Heimpreises
ähnlich dem gesetzlichen
Mietzins
Wohnbeihilfe für Heimbewoh
ner nach Wohnbauförderungs
gesetz
Rechtliche Basis für studen
tische Gremien (Selbstver
waltung und Mitverwaltung)
Kontrolle der Finanzgebarung
durch Vertreter der Heimbe
wohner
Einheitliches Kostenrech-
nungssystem
Regelung der staatlichen
Förderungsmaßnahmen (Ko
ordination, Wohnbauförde
rung, einheitliche Kriterien
der Förderungswürdigkeit)

Besonders für einen wirksamen
Kündigungsschutz ist ein Studen
tenwohngesetz unerläßlich. Der
zeit kann jeder Heimbewohner,
dessen Nase dem Heimleiter
nicht paßt, auf die Straße ge
setzt werden.

Vom neuen Mietergesetz sind
Studentenheime ausdrücklich
ausgenommen. Damit wurden die
Heimbewohner, die bisher gele
gentlich von der herrschenden
Rechtsunsicherheit profitierten,
endgültig zu Stiefkindern der Le
gislatur gemacht. Die allgemei
nen' Regelungen des Zivilrechtes
sind nicht in der Lage, für einen
gerechten Interessensausgleich
im Bereich des StudentenwQh
nens zu sorgen.
Vielleicht fällt es den zuständi
gen Politikern gelegentlich auf,
daß sie in ihrem schönen Rechts
staat mit dem denkbar besten
Gewissen eine Enklave der
Rechtlosigkeit bestehen lassen.
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(Darüber hinaus werden Vor
schläge für eine gesetzliche Re
gelung des freien Wohnungs
marktes gemacht)

Erst im Herbst 81 wurde wieder
einmal allen Klubobmännern des
Nationalrates' und dem Wissen
schaftsministerium das OH-Kon
zept für ein Studienwohngesetz
übermittelt. Dieses Konzept
schlägt, kurz zusammengefaßt,
folgendes vor:
- Koordination und einheitliche

Struktur der einzelnen Heim
trägerorganisationen (Auf
sichtsrat)
Umwidmungsverbot für ge-

Ein solches Gesetz existiert bis
her nur in Form von vagen Ver
sprechungen (Regierungserklä
rung-Kreisky 1979), obwohl seit
1962 im Bundesverfassungsge
setz (BVG Art.14) eine gesetzli
che Regelung des Jugend- und'
Studentenwohnens angekündigt
wird.

sollte es außer Frage stehen, daß
erwachsene Menschen ihre Ange
legenheiten selbst regeln, und
damit auch die Frage, ob jemand
aus disziplinären Gründen ausge
schlossen werden muß.

Zum Dritten ist ein Heimbewoh
ner nicht gerne hilflos einer Er
pressung ausgeliefert. Er sollte'
das Recht haben, zu überprüfen,
ob eine etwaige Heimpreiserhö
hung tatsächlich durch die wirt
schaftlichen Gegebenheiten ge
rechtfertigt ist.

Damit wären auch schon die we
sentlichsten Punkte angedeutet,
die durch ein STUDENTENGE
SETZ sichergestellt werden müß
ten, soweit dieses den rechtli
chen Status der Heimbewohner
betrifft.

Bewohner von Studentenheimen)

a in einem Studentenheim die
rivatsphäre der Bewohner nicht

abgegrenzt ist, wie in einem
ohnhaus, kommt es begreifli-
erweise zu Problemen beim

usammenleben, die immer wie
I' als Rechtfertigung für das
toritäre Gehabe verschiedener

eimleiter herhalten müssen. In
nem demokratischen . Staat

as Heim hat dem Studierenden
diglich eine Wohnmöglichkeit
ährend der Studienzeit zu bie
en. Voraussetzung ist ein ange
essener Studienerfolg und die

oziale. Bedürftigkeit des Heim
ewohners, damit die widmungs
emäße Verwendung von Förde-

ngsmitteln der öffentlichen
and sichergestellt ist.

zur rechtlichen Situation der

eit eh und je wird in Heimen
irrig erzogen. Ein Heim wird als
nsti tutionalisierte Fortsetzung
et Familie angesehen. Am un
ingeschränkten Erziehungsrecht
es Heimes ist offenbar genauso
'v'enig zu rütteln, wie an dem der
amilie (So fügen sich selbst
anz profane Institutionen in die
attgewollte Ordnung). Daher
ammen auch erwachsene Men
ehen, Bewohner von Studenten
eimen, vielfach in den zweifel
arten Genuß von "Erziehungs
aßnahmen"• Daß diese lächer-

iehen Schikanen, denn das sind
immerkontrollen, "Besuchszei
en" und dergleichen, seit Jahr
ehnten mit voller rechtlicher
eckung bestehen können, ist
arauf zurückzuführen, daß den
ogenannten Heimträgern . und
en zuständigen Politikern ein
aar simple Tatsachen einfach
icht beizubringen sind:
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